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und Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktionspro
gramms von Wien" zu erörtern. 

99. Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

50/202. Änderung des Artikels 20 Absatz 1 der Konvention 
über die Beseitignng jeder Form von Diskriminie
rung der Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/164 vom 23. De
zember 1994 betreffend die Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau" und auf ihren 
Beschluß 49/448 vom 23. Dezember 1994 über die Prüfung 
des Antrags auf Revision des Artikels 20 Absatz 1 der Kon
vention, 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß der Vertragsstaaten 
der Konvention über die Beseitigung jeder Form von Dis
kriminierung der Frau vom 22. Mai 1995229

, Artikel 20 Ab
satz 1 der Konvention zu ändern, 

mit Genugtuung darüber, daß in der Aktionsplattform der 
vom 4. bis 15. September 1995 in Beijing abgehaltenen 
Vierten Weltfrauenkonferenz102 zur allgemeinen Ratifikation 
dieser Änderung aufgerufen wurde, 

von neuern darauf hinweisend, wie wichtig die Konvention 
sowie der Beitrag ist, den der Ausschuß für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau zu den Bemühungen der Vereinten 
Nationen um die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
leistet, 

1. nimmt die von den Vertragsstaaten der Konvention am 
22. Mai 1995 verabschiedete Resolution betreffend die 
Änderung des Artikels 20 Absatz 1 der Konvention über die 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zu
stimmend zur Kenntnis; 

2. fordert die Vertragsstaaten der Konvention nachdrück
lich auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit so bald wie 
möglich eine Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten die 
Änderung annimmt und diese in Kraft treten kann. 

99. Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

50/203. Folgemaßnahmen zu der Vierten Weitfrauen
konferenz und volle Umsetzung der Erklärung von 
Beijing und der Aktionsplattform 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/129 vom 
14. Dezember 1990, 46/98 vom 16. Dezember 1991 und 47/95 
vom 16. Dezember 1992 sowie auf die Resolution 1990/12 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Mai 1990 und den 
Ratsbeschluß 1992/272 vom 30. Juli 1992, worin empfohlen 
wurde, 1995 eine Weltfrauenkonferenz abzuhalten, 

'" CEDAW/SPI1995/2, Anhang. 

in Bekräftigung der WiChtigkeit der Ergebnisse der frühe
ren Weltfrauenkonferenzen, die 1975 in MexikO-Stad!''', 1980 
in Kopenh.gen"l und 1985 in Nairobi'32 abgehalten wurden, 

aufbauend auf dem Konsens und den Fortschritten, die bei 
früheren Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Natio
nen - über Kinder 1990 in New York", über Umwelt und 

. Entwicklung 1992 in Rio de J.neiro", über die Menschenrech
te 1993 in Wien''', über Bevölkerung und Entwicklung 1994 
in Kairo46 und über soziale Entwicklung 1995 in Kopenhagen 47 

- im Hinblick auf die Herbeiführung von Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden erzielt worden sind, 

mit dem Ausdruck ihrer Genugtuung darüber, daß die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden erfolgreich abgeschlossen 
wurde und daß sie die Erklärung von Beijing234 und die 
Aktionsplattform 102 verabschiedet hat, 

spricht der Regierung der Volksrepublik China ihren 
tiefempfundenen Dank dafür aus, daß sie die Abhaltung der 
Konferenz in Beijing ermöglicht hai, sowie für die ausgezeich
neten Einrichtungen, das Personal und die Dienstleistungen, 
die sie der Konferenz so großzügig zur Verfügung gestellt hat, 

in der Erwägung, daß die Ergebnisse der Konferenz im 
Hinblick auf einen wirklichen Wandel hin zu einer Macht
gleichsteIlung der Frau und somit für die Verwirklichung der 
in den Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der 
Frau l21 festgelegten Ziele bedeutsam sind, 

zutiefst davon überzeugt, daß die Erklärung von Beijing 
und die Aktionsplattform wichtige Beiträge zur Förderung der 
Frau in der ganzen Welt darstellen und daß sie von allen 
Staaten, dem System der Vereinten Nationen und anderen 
zuständigen Organisationen sowie von den nichtstaatlichen 
Organisationen in wirksame Maßnalunen umgesetzt werden 
müssen, 

in der Erwägung, daß die Akrionsplattform in erster Linie 
auf einzelstaatlicher Ebene umgesetzt werden muß, daß die 
Regierungen, die nichtstaatlichen Organisationen sowie 
öffentliche und private Institutionen in den Umsetzungsprozeß 
einbezogen werden sollten und daß auch den einzelstaatlichen 
Mechanismen eine wichtige Rolle zukomm4 

eingedenk dessen, daß die Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit äußerst wichtig ist, wenn die Erklärung von 
Beijing und die Aktionsplattform wirksam umgesetzt werden 
sollen, 

BO Siehe Report of the Warld Conference oI the International Women's 
Year, Mexico City, 19 June-2 July 1975 (Veröffentlichung der Vereinten 
Nationen, Best.-Nr. E.76.1V.1), 

:m Siehe Report ofthe Warld Conference of the Ullited Nations Decade for 
Wornen: Equality, Development and Peace, Copenhagen, 14-30 Jury 1980 
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.80.IV.3 und 
Korrigendum). 

232 Siehe Report 0/ the Warld Gon/erenee to Review and Appraise the 
Achievements ofthe Uni/ed Nations Decadefor Wornen: EquaJity, Devewpment 
and Peace, Nairobi. 15~26 July 1985 (Veröffentlichung der Vereinten 
Nationen, Best.-Nr. E.85.IV.1O). 

'" Siehe AfCONF.157/24 (Teil I). 
234 AlCONF.l77/20 und Add.1, Kap. I, Resolution 1, Anlage I. 




